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der Abgeordneten Dr. in Pamela Rendi-Wagner, 

Genossinnen und Genossen 

betreffend Wahrnehmung der Aufgaben nach Epidemiegesetz 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 397/A der 

Abgeordneten August Wöginger, Sigrid Maurer, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003, das Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz), das Arbeitslosenversicherungsgesetz, das 

Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das 

Gleichbehandlungsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Allgemeine bürgerliche 

Gesetzbuch, das Gebührengesetz 1957, das Tabaksteuergesetz 1995, die Bundesabgabenordnung, das 

Zivildienstgesetz 1986, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das 

Bundes-Verfassungsgesetz, das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, die Exekutionsordnung, die 

Insolvenzordnung, die Strafprozessordnung 1975, das Finanzstrafgesetz, das COVID-19-Maßnahmengesetz, 

das Zustellgesetz, das Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz, das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das 

Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Heeresdisziplinargesetz 2014, das Epidemiegesetz 1950, das 

Ärztegesetz 1998, das Sanitätergesetz, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das MTD-Gesetz, das 

Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Medizinproduktegesetz, das Apothekengesetz, 

das Gesundheitstelematikgesetz 2012, das Suchtmittelgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und 
das Pflegefondsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz über die Festlegung von Fristen für Eignungs-, 

Aufnahme- und Auswahlverfahren an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Einrichtungen zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen, Fachhochschulen und Privatuniversitäten für das 

Studienjahr 2020/21, ein Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren, 

im Verfahren der Verwaltungsgerichte sowie im Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes und des 

Verfassungsgerichtshofes, ein Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz, ein 

Bundesgesetz betreffend besondere Maßnahmen im Gesellschaftsrecht aufgrund von COVID-19 

(Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz - COVID-19-GesG) und ein Bundesgesetz über die Errichtung eines 
Härtefallfonds (Härtefallfondsgesetz) erlassen werden (2. COVID-19-Gesetz) (112 d.B.) 

Die Bewältigung der größten Gesundheitskrise unserer Zeit braucht klare und 

eindeutig Strukturen und damit auch klare und eindeutige Verantwortlichkeiten. 

Maßnahmen in Spitäler zum Schutz der dort Beschäftigten sind ebenfalls einheitlich für 

ganz Österreich zu erlassen, wie auch Maßnahmen außerhalb dieser Einrichtungen. Die 

arbeitende Bevölkerung, die es ermöglicht, dass unsere Gesellschaft weiter 

funktioniert, muss geschützt werden. Daher braucht es einheitliche Vorgansweisen 

und Maßnahmen, die Arbeitnehmerinnen zB in den Supermärkten in Vorarlberg 

genauso schützen, wie jene in Oberösterreich. 

Wichtig ist daher eine gute Krisenkoordination, um die betroffenen Ministerien, neun 

Bundesländer sowie den internationalen Austausch mit EU und WHO abzustimmen. Es 

muss einen Kopf geben, der den Überblick hat und alle Informationen bündelt sowie 

Entscheidungen trifft, was letztendlich geschieht. 
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Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist daher 

dringend gefordert, zur besseren Bewältigung der Gesundheitskrise die Aufgaben nach 

dem Epidemiegesetz zentral wahrzunehmen und zu steuern um rasch einheitliche 

Vorgangsweisen in ganz Österreich sicherzustellen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCH LI ESSU NGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird 

aufgefordert, sofort seine Aufgaben auf Grund des Epidemiegesetzes zentral 

wahrzunehmen und damit eine einheitliche Vorgangsweise und Kommunikation für 

ga nz Österreich vorzugeben." 

55/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2020-03-20T20:29:09+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




